
Netzentgelte für Entnahmestellen gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG
der Gemeindewerke Peißenberg KU

Gültig von 01.01.2026 bis 31.12.2026

1. Preise für Netznuntzung mit ¼-Stunden-Lastgangmessung

1.1. Jahresleistungspreissystem

Entnahme Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis
Mittelspannung MSP 5,89 €/kWa 5,12 Ct/kWh 131,44 €/kWa 0,10 Ct/kWh 
Umspannung MSP/NSP 6,96 €/kWa 6,25 Ct/kWh 157,73 €/kWa 0,22 Ct/kWh 
Niederspannung NSP 12,21 €/kWa 7,48 Ct/kWh 97,96 €/kWa 4,05 Ct/kWh 

1.2 Preise für steuerbare Verbrauchseinrichtungen
nach § 14a EnWG mit einer registrierenden Lastgangmessung

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis
Umspannung MSP/NSP 6,96 €/kWa 6,25 Ct/kWh 157,73 €/kWa 0,22 Ct/kWh 
Niederspannung NSP 12,21 €/kWa 7,48 Ct/kWh 97,96 €/kWa 4,05 Ct/kWh 

1.3. Monatsleistungspreissystem
Entnahme Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis
Mittelspannung MSP 21,91 €/kW/mtl. 0,10 Ct/kWh 26,07 €/kW/mtl. 0,12 Ct/kWh 
Umspannung MSP/NSP 26,29 €/kW/mtl. 0,22 Ct/kWh 31,29 €/kW/mtl. 0,26 Ct/kWh 
Niederspannung NSP 16,33 €/kW/mtl. 4,05 Ct/kWh 19,43 €/kW/mtl. 4,82 Ct/kWh 

1.4. Entgelte für Blindenergie
Entnahme Nettopreis Bruttopreis²
Mittel- und Niederspannung mit Blindenergiemessung 1,00 Ct/kWh 1,19 Ct/kWh 

1.5. Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb (Entnahme und Einspeisung)

Nettopreis Bruttopreis² Nettopreis Bruttopreis²
Mittelspannung 384,12 €/Jahr 457,10 €/Jahr 192,24 €/Jahr 228,77 €/Jahr
Niederspannung 270,24 €/Jahr 321,59 €/Jahr 28,00 €/Jahr 33,32 €/Jahr

2. Preise für Kunden nach Standardlastprofilen ohne ¼-Stunden-Lastgangmessung

2.1. Netzentgelt für Kunden ohne Leistungsmessung
Netzbereich Niederspannung NSP Nettopreis Bruttopreis² Nettopreis Bruttopreis²
Entnahme ohne Leistungsmessung (Kleinkunden) 5,07 Ct/kWh 6,03 Ct/kWh 90,00 €/Jahr 107,10 €/Jahr
Entnahme durch Elektro Speicherheizungen ohne Leistungsmessung 2,30 Ct/kWh 2,74 Ct/kWh 

2,30 Ct/kWh 2,74 Ct/kWh 
5,07 Ct/kWh 6,03 Ct/kWh 90,00 €/Jahr 107,10 €/Jahr

-105,25 €/Jahr -125,25 €/Jahr
2,03 Ct/kWh 2,42 Ct/kWh 
5,07 Ct/kWh 6,03 Ct/kWh 90,00 €/Jahr 107,10 €/Jahr
8,13 Ct/kWh 9,67 Ct/kWh 90,00 €/Jahr 107,10 €/Jahr
2,03 Ct/kWh 2,41 Ct/kWh 90,00 €/Jahr 107,10 €/Jahr

Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4
17:30 - 19:30 - - 17:30 - 19:30
02:00 - 04:00 - - 02:00 - 04:00

2.2. Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb

Entnahme und Einspeisung
in der Niederspannung NSP Nettopreis Bruttopreis²
Eintarifzähler 9,60 €/Jahr 11,42 €/Jahr
Zweitarifzähler 9,60 €/Jahr 11,42 €/Jahr
EDL 21 - Zähler 31,66 €/Jahr 37,68 €/Jahr
Maximumzähler (Ein-/Zweitarif) 52,20 €/Jahr 62,12 €/Jahr
Prepaymentzähler 95,00 €/Jahr 113,05 €/Jahr

3. Preise für Inanspruchnahme von Reserveleistung

Entgelte für Reservenetzkapazität

bis 200 h/a bis 400 h/a bis 600 h/a

Leistungspreis Leistungspreis Leistungspreis
Mittelspannung MSP 35,05 €/kWa 42,06 €/kWa 49,07 €/kWa
Umspannung MSP/NSP 44,25 €/kWa 53,10 €/kWa 61,95 €/kWa
Niederspannung NSP 113,19 €/kWa 135,82 €/kWa 158,46 €/kWa

bzw. Kunde 

Jahresbenutzungsdauer¹ Jahresbenutzungsdauer¹
< 2500 h/a >= 2500 h/a
Nettopreis Nettopreis

Nettopreis Bruttopreis

Arbeitspreis

je Messeinrichtung Messstellenbetrieb Wandler

Jahresbenutzungsdauer¹ Jahresbenutzungsdauer¹
< 2500 h/a

Arbeitspreis Grundpreis

Entnahme durch sonst. unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen 

Messstellenbetrieb

Reservenetzkapazität bis 600 h/a

steuerbare Verbrauchseinrichtung gem. § 14a EnWG (Modul 1)*
maximale pauschale Reduzierung aus Modul 1
steuerbare Verbrauchseinrichtung gem. § 14a EnWG (Modul 2)*
steuerbare VE gem. § 14a EnWG (Modul 3) Standardtarif (ST)
steuerbare VE gem. § 14a EnWG (Modul 3) Hochlasttarif (HT) **
steuerbare VE gem. § 14a EnWG (Modul 3) Niederlasttarif (NT)**

Zeitfenster für Modul 3
Zeiten Hochlasttarif (HT) ***
Zeiten Niederlasttarif (NT) ***

>= 2500 h/a
Nettopreis Nettopreis

maximale pauschale Reduzierung aus Modul 1 (netto) -105,25 €/Jahr

Für die Inanspruchnahme von Reservekapazität gelten nachfolgende Jahresleistungsentgelte in Abhängigkeit von der Dauer der jährlichen Inanspruchnahme. Die Preise 
beinhalten die mit dem Energietransport verbundenen Verluste.

Die Preise für den Messstellenbetrieb beziehen sich nicht auf moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme nach dem 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG).
Weicht der Leistungsumfang vom Standard ab, werden die Entgelte für  den Messstellenbetrieb an die individuellen Verhältnissen angepasst.

Die Preise für den Messstellenbetrieb beziehen sich nicht auf moderne 
Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme nach dem 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

*Die Reduzierung aus Modul 1 wird jährlich gewährt. Ein negatives Netzentgelt ist nicht möglich
** Modul 3 kann nur in Verbindung mit Modul 1 gewählt werden. Das Modul 3 kommt erst ab 01.04.2025 zur Anwendung.
*** Beispiel HT / NT Zeiten: 17:30 - 19:30 bedeutet von 17:30:00 - 19:29:59



4. Unterbrechung und Wiederherstellung der Anschlussnutzung

Nettopreis Bruttopreis
Unterbrechung der Anschlussnutzung in der regulären Arbeitszeit 45,00 €/je Auftrag 53,55 €/je Auftrag
Wiederherstellung der Anschlussnutzung in der regulären Arbeitszeit 45,00 €/je Auftrag 53,55 €/je Auftrag
Erfolglose Unterbrechung der Anschlussnutzung 40,00 €/je Auftrag 47,60 €/je Auftrag
Stornierung eines Auftrags zur Unterbrechung bis zum Vortag der Sperrung 19,00 €/je Auftrag 22,61 €/je Auftrag
Stornierung eines Auftrags zur Unterbrechung am Tag der Sperrung 19,00 €/je Auftrag 22,61 €/je Auftrag
Außensperrung
Wiederherstellung der Anschlussnutzung außerhalb der regulären Arbeitszeit 58,00 €/je Auftrag 69,02 €/je Auftrag

5. Zusatzaufwendungen außerhalb des Standardleistungsspektrums

Nettopreis Bruttopreis²
Stromwandlersatz Niederspannung 28,00 €/Jahr 33,32 €/Jahr
Tarifschaltgeräte (TRE) 20,00 €/Jahr 23,80 €/Jahr
Telekommunikationskomponente Funk-Modem (z.B. GSM) 68,40 €/Jahr 81,40 €/Jahr
Pauschalanlagen 90,00 €/Jahr 107,10 €/Jahr
Ablesung vor Ort pro Kunde (nur wenn kein GSM oder Powerline möglich) 55,00 €/Ablesung 65,45 €/Ablesung
Zusätzliche monatl. Datenbereitstellung an Endkunden (per Email im EXCEL-Format) 144,00 €/Monat 171,36 €/Monat

Zusätzl. tägl. Lastgangdatenbereitstellung per EDIFACT an berechtigte Dritte 200,00 €/Jahr 238,00 €/Jahr
Zusätzl.Lastgangdatenbereitstellung per EXCEL an berechtigte Dritte je Zählpunkt 50,00 €/Vorgang 59,50 €/Vorgang

6. Baukostenzuschuss (gem. §11 Abs. 1 NAV)

Mittelspannung
Leistungspreis / kW (netto, Mittelwert 5 Jahre) 183,64 €/kWa

7. Mehrkosten und gesetzliche Zuschläge

7.1. Konzessionsabgabe gem. § 2 Konzessionsabgabenverordnung
Verbrauchergruppe in Gemeinden bis 25.000 Einwohner
Stromlieferung an Sondervertragskunden 0,11 Ct/kWh 
Stromlieferung außerhalb der  Schwachlastregelung 1,32 Ct/kWh 
Stromlieferung nach  Schwachlastregelung 0,61 Ct/kWh 

7.2. Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
7.3. Mehrkosten gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV
7.4. Mehrkosten gemäß § 17 f Abs. 5 EnWG

Informationen zu den gesetzlichen Umlagen 6.2 - 6.4  finden Sie auf: http://www.netztransparenz.de

Gemeindewerke Peißenberg KU, Hauptstraße 116, 82380 Peißenberg, Tel.: 08803/690-200, http://www.gwp-netz.de

Abgabe

tatsächlicher Aufwand

¹ Die Benutzungsdauer ist der Quotient aus der gemessenen Jahresarbeit und der gemessenen Jahreshöchstleistung des Kunden.

² inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer, zur Zeit in Höhe von 19 %. Die hier ausgewiesenen Bruttopreise sind nachrichtlich und auf zwei bzw. drei Stellen hinter dem Komma gerundet. In den Abrechnungen wird die 
Umsatzsteuer auf den Gesamtbetrag fällig.

Weicht der Leistungsumfang vom Standard ab, werden die Entgelte für  den Messstellenbetrieb an die individuellen Verhältnissen angepasst.

Die Preise enthalten im Rahmen der Kostenwälzung die Netzkosten der vorgelagerten Netzebenen. Die Kosten für die Netzinfrastruktur, Bereitstellung der Systemdienstleistungen
und Deckung der Übertragungsverluste sind in den Netzentgelten enthalten.
Die Preise verstehen sich zuzüglich den Entgelten des Messstellenbetriebs , ggf. Konzessionsabgabe, Mehrkosten aus gesetzlichen Umlagen und Umsatzsteuer.

Die Baukostenzuschüsse wurden gemäß den Vorgaben des Positonspapier zur Erhebung von Baukostenzuschüssen der Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur (BNetzA) 
ermittelt. 


